
Vierter Hauptteil der Geschichte.
Die neuere und neueste Zeit.
*

Erste Periode.

Vom Ausbruch der französischen Revolution bis zum

Wiener Congrefs, 1789—1815.

I. Die französische Revolution bis zur Errichtung des Kaiser¬
reichs 1789—1804.

Hauptursachen der Revolution (vgl. § 62. 87).
§ 103. I. Die Unhaltbarkeit der Staatseinrich¬

tungen. Noch immer bestanden zu Recht die mittelalter¬
lichen Privilegien und Machtbefugnifse der Feudalstände, d. h.
der Geistlichkeit, des grundbesitzenden Adels und der hohen
Gerichtshöfe (Parlamente). Die Macht der Kirche beruhte auf
ihrem gewaltigen Grundbesitz, der ausschliesslichen Verwaltung
des gesammten Unterrichtswesens, und auf der Befreiung von
den meisten Staatslasten und von jeder staatlichen Aufsicht.
Die Rechtspflege war nicht einheitlich organisirt; die nie¬
dere Gerichtsbarkeit lag in den Händen der Gutsherren und
städtischen Behörden. Die Stellen der 15 höchsten Gerichts¬
höfe (Parlamente) waren zu erblichem Besitz verkauft, also dem
Einfiufs des Königs gänzlich entzogen. Ihr Anspruch, dafs
kein königliches Gesetz Geltung habe, bevor es in ihre Register
eingetragen sei, führte zu beständigen Conflicten. In die Ge¬
rechtsame der Parlamente griffen häufig die berüchtigten lettres
de cachet ein, willkürliche Verhaftungsbefehle, durch die Je¬
dermann ohne Verhör und Gericht in Haft gebracht werden
konnte. Der Adel, wie die Kirche von den meisten Lasten be¬
freit, übte einen unerhörten Druck auf die bäuerliche Bevölkerung
und war ausschließlich im Besitz der hohen Aemter. — Un¬

erträglicher Zunftzwang in den Städten, hemmende Monopole
und Zollschranken hielten die Entwicklung des gewerblichen und
industriellen Lebens darnieder. Dazu kam die ungleiche Ver¬
teilung der Abgaben, welche fast ausschließlich auf den arbei¬
tenden Klassen lasteten (Druck der Generalpächter)*).

*) Richelieu und Ludwig XIV hatten zwar persönlich den Absolutis¬
mus geübt, es aber unterlassen, demselben durch gründliche Beseitigung
der feudalen Rechte eine gesetzliche Grundlage zu geben. Die Folge
war, dafs unter ihren Nachfolgern, denen die Macht einer imponirenden
Persönlichkeit und der Glanz grofser Taten fehlte, die Ansprüche und
Rechte der Feudalstände im Staatswesen wieder wirksam wurden.


